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ldyllisches Einfamilienhaus mit weitlaufigem Garten in ruhiger
Lage Dornbach

Lage

Die Liegenschaft befindet sich in der Andergasse im beliebten Wiener Bezirk Hernals, genauer im Ortstell
Dornbach. Diese ruhige Wohngegend am Stadtrand zeichnet sich durch ihre angenehme Grunlage und gute
Erreichbarkeit aus.

In unmittelbarer Umgebung befinden sich Nahversorger, Cafés, Schulen und Kindergarten. Die Anbindung an den
offentlichen Verkehr ist sehr gut: Mit der Stral3enbahnlinie 43 erreicht man in kurzer Zeit sowohl den Bahnhof
Hernals als auch das Stadtzentrum.

Zahlreiche Naherholungsgebiete wie der Schwarzenbergpark oder der Wienerwald liegen nur wenige Minuten
entfernt und laden zu Spaziergangen, Sport oder Erholung im Grinen ein.

Die Andergasse bietet somit eine ideale Kombination aus stadtischer Infrastruktur und naturnahem Wohnen.

Beschreibung

Dieses freistehende Anwesen Uberzeugt durch eine klare, moderne Architektur und eine ideale Westausrichtung.
Grolzugige, raumhohe Fensterflachen durchfluten die Innenraume mit Licht und schaffen ein auBergewohnliches
Raumgefuhl. Der unverbaute Blick in den liebevoll gestalteten Garten vermittelt zu jeder Jahreszeit das Gefuhl
einer grunen Oase.

Umlaufende Terrassen im Obergeschoss eréffnen weite Ausblicke und erweitern den Wohnraum auf stilvolle
Weise ins Freie - eine harmonische Verbindung von Innen- und Aulienleben.

Das Haus wird mobliert vermietet und ist mit ausgewahlten Ausstattungsdetails versehen. Mablierung, Textilien
und hochwertige Accessoires wurden mit grol3er Sorgfalt aufeinander abgestimmt und unterstreichen die
architektonische Klarheit des Hauses.

Das Ergebnis ist ein stimmiges Gesamtbild - gepragt von zeitloser Eleganz und héchstem dsthetischem Anspruch.
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AUFTEILUNG
Erdgeschoss:

* reprasentativer Empfangs-/Eingangsbereich mit Garderobe und Gastetoilette

grol3er Salon (65 m2)mit offenem Kamin und grol3en Fensterflachen zur Terrasse und zum Garten
separate Miele - Kiiche (voll und hochwertig ausgestattet) mit geraumigem Speiseraum
anschlieBender Arbeitsraum flr diverse Vorbereitungen und Waschepflege

schone Bibliothek/Arbeitszimmer, direkt vom Eingangsbereich zuganglich

1 Gaste-/Schlafzimmer, en-Suite mit eigenem Duschbad

Obergeschoss:

* Mastersuite (27 m?) mit Zugang zur grollen umlaufenden Terrasse (82 m?2)
e Badezimmer mit Badewanne, en-Suite zum Masterbedroom

* 2 grol3e Schlafzimmer (17 m2 18 m?2)

* 1 geraumiges Badezimmer mit Dusche und Badewanne

Untergeschoss:
* Hobbyraum (knapp 70 m?)
* Wellnessbereich bzw. Gaste-/ Personalsuite (22 m2) mit Sauna, eigener Dusche sowie Toilette
e Abstell-/Kellerraum

e Haustechnik

Die Betriebskosten umfassen: Haushaltsversicherung, Kaltwasser, Grundsteuer, Mullabfuhr,
Rauchfangkehrerkontrollen sowie Schneerdumung.

Nicht enthalten sind die Kosten fir Gas und Strom - diese werden vom Mieter direkt mit dem jeweiligen
Anbieter abgerechnet und die Kosten der Gartenbetreuung.

Die Beheizung der Liegenschaft erfolgt Uber eine zentrale Gasheizung. FUr angenehme Temperaturen in den
Sommermonaten sorgt eine vorhandene Klimaanlage.

Der Fernsehanschluss ist Uber einen SAT Anschluss gewahrleistet.

Ein AuBenstellplatz direkt vor dem Haus sowie ein Garagenstellplatz im benachbarten Gebdude stehen dem
Mieter zur Verflgung.

Die beigeflgten Planskizzen dienen der Veranschaulichung, sind jedoch nicht maf3stabsgetreu.
Alle Angaben basieren auf den Informationen des Abgebers, fiir die Richtig- und Vollstandigkeit kann keine Gewdhr
tbernommen werden.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familidares oder
wirtschaftliches Naheverhaltnis besteht.

Der Immobilienmakler erklart, dass er - entgegen dem in der Immobilienwirtschaft Ublichen Geschaftsgebrauch
des Doppelmaklers - einseitig nur fur den Vermieter tatig ist.
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Eckdaten

Wohnflache: ca. 220 m? Nutzungsart: Wohnen
Gartenflache: ca. 1.000 m2 Beziehbar: sofort
Kellerflache: ca. 145 m? Heizung: Zentralheizung
Terrassenflache: ca. 118 m2
Energieausweis
Zimmer: 7 Gultig bis: 24.06.2035
Bader: 4 HWB: 121,7 kWh/m2a
WCs: 5 fGEE: 1,98
Garten: 1
Terrassen: 2
Garagen: 1
Stellplatze: 2
Ausstattung
Bauweise: Massiv Balkon: Westbalkon / -terrasse
Dachform: Flachdach Fernsehen: Kabel / Satelliten-TV
Boden: Fliesen, Steinboden, WCs: Gaste-WC
Teppichboden, Marmor Kiiche: Einbaukuche
Befeuerung: Gas Stellplatzart: Parkplatz
Bellftung: Klimaanlage Extras: Alarmanlage, Sauna, Wasch-
Ausblick: Grunblick / Trockenraum, Abstellraum,
Wellnessbereich, Bibliothek,
Fitnessraum
Preisinformationen
Gesamtmiete: 5.450,00 € Kaution: 4 Bruttomonatsmieten
Provision: Gemal Erstauftraggeberprinzip bezahlt
Miete: 4.544.,64 € der Abgeber die Provision.
Betriebskosten: 409,91 €
Umsatzsteuer: 49545 €

Monatliche Gesamtbelastung: 5.450,00 €
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Weitere Fotos
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Informationsblatt I. Makler als ausschlieRlicher Vertreter des Vermieters

Mit der Einflihrung des sogenannten »Bestellerprinzips« bei der Vermittiung von Miet-
wohnungen geht der Gesetzgeber ab 01.07.2023 davon aus, dass der Immobilienmakler
in der Regel nur mit dem Erstauftraggeber eine Provision vereinbaren kann. Wenn der
OVI-Form Nr.14M /07 /2023 Immobilienmakler zundchst vom Vermieter oder von einem von diesem dazu Berechtig-
ten beauftragt wird, kann er nur mit diesem eine Provision vereinbaren. Gleichzeitig wird
der Makler im Regelfall auf seine Doppelmaklertatigkeit gem. § 5 MaklerG verzichten, viel-
mehr ausdriicklich gem. § 17 MaklerG erklaren, dass er einseitig nur fiir den Vermieter ta-
tig wird, nicht fiir den Mieter.

Vermittlung von Wohnungsmietvertragen

I. Makler als ausschlieRlicher Vertreter des Vermieters 2

Il. Rucktrittsrechte 3 Gesetzestext § 17 a Maklergesetz

Vermittlung von Wohnungsmietvertrigen

§17a. (1) Wenn ein Vermieter oder ein von diesem dazu Berechtigter im eigenen Namen

als erster Auftraggeber einen Immobilienmakler mit der Vermittlung eines Wohnungsmiet-

vertrags beauftragt hat, kann der Immobilienmakler nur mit dem Vermieter bzw. dem von

diesem Berechtigten eine Provision vereinbaren.

(2) Mit einem Wohnungssuchenden kann ein Immobilienmakler nur dann eine Provision

vereinbaren, wenn ihn dieser als erster Auftraggeber mit der Vermittlung eines Wohnungs-

mietvertrags beauftragt hat.

(3) Auch mit dem Wohnungssuchenden als erstem Auftraggeber kann der Immobilienmak-

Komm.-Rat. Ing. Gerda Chalupa ler keine Provision vereinbaren, wenn

1. der Vermieter oder der Verwalter am Unternehmen des Immobilienmaklers oder an ei-
nem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 189a Z 8 UGB) unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist oder selbst, durch Organwalter oder durch andere mafSgebliche Perso-
nen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben kann, oder wenn der Immobilienmakler
am Unternehmen des Vermieters oder Verwalters oder an einem mit diesem verbunde-
nen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder selbst, durch Organwal-
ter oder durch andere mafSgebliche Personen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben
kann, oder

2. der Vermieter oder eine in Z 1 erster Satz genannte Person vom Abschluss eines Makler-
vertrags abgesehen hat, damit der Wohnungssuchende als Erstauftraggeber provisions-
pflichtig wird, oder

3. der Immobilienmackler eine zu vermietende Wohnung mit Einverstdindnis des Vermieters
inseriert oder zumindest fiir einen eingeschrinkten Interessentenkreis auf andere Weise

Das Mietobjekt wird Ihnen vom Immobilienmaklerunternehmen

Chalupa Immobilienvermittlung GmbH
Schottenbastei 6, 1010 Wien
T: +43 1 533 95 45 30, E: office@chalupa.at

vertreten durch
zur hochstpersonlichen Verwendung prasentiert. Eine Weitergabe von Geschafts-
gelegenheiten bedarf der ausdriicklichen Zustimmung des Immobilienmaklers.

Der Immobilienmakler erklart, dass er — entgegen dem in der Immobilienwirt-
schaft iiblichen Geschaftsgebrauch des Doppelmaklers — einseitig nur fiir den
Vermieter tatig ist.

Von der Wirtschaftskammer Osterreich, Fachverband der Immobilien- und Vermdgenstreu- bewirbt. . . . . . .
hénder, empfohlene Geschiftsbedingungen gem. § 10 ImmMV 1996, BGBI. Nr.297/1996 (4) Der Immobilienmakler hat jeden Maklervertrag (liber die Vermittlung eines Wohnungs-
GZ2023/05/05 — FVO Go/Pe —Form 14M/OVI mietvertrags unter Beifiigung des Datums schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften

Datentrdger festzuhalten. Bei Geltendmachung eines Provisionsanspruchs hat er dem Woh-

nungssuchenden darzulegen, dass kein Fall des Abs. 1 oder des Abs. 3 vorliegt.

(5) Eine Vereinbarung ist unwirksam, soweit sie

1. den Wohnungssuchenden zu einer Provision oder sonstigen Leistung im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Wohnungsmietvertrags an den nicht pro-
visionsberechtigten Immobilienmakler oder an den Vermieter verpflichtet oder

Medieninhaber: Osterreichischer Verband der Immobilienwirtschaft
1070 Wien, Mariahilfer StraRe 116 /2.0G /2 « E-Mail: office@ovi.at » www.ovi.at

Diese Informationsbroschiire wurde auf Basis der aktuellen Gesetzestexte und sténdiger Rechtsprechung sorgfaltig er-
stellt und den Mitgliedsbetrieben von OVI und WKO zur Verfiigung gestellt. Die Verwendung erfolgt unter der Vorausset-

zung, dass eine Haftung des Medieninhabers ausgeschlossen wird. Eine mégliche Schutzwirkung zugunsten Dritter wird 2. den Wohnungssuchenden zu einer sonstigen Leistung im Zusammenhang mit der Ver-
ausdriicklich ausgeschlossen. Eine individuelle Abanderung oder auszugsweise Verwendung bedarf der ausdriicklichen mittlung oder dem Abschluss eines Wohnungsmietvertmgs ohne g/e,‘chwe,t,‘ge Gegen—
Zustimmung.

leistung an den friiheren Mieter oder an einen sonstigen Dritten verpflichtet.



§ 27 MRG bleibt unberiihrt.

(6) Die Abs. 1 bis 5 und 7 gelten nicht fiir die Vermittlung von Wohnungsmietvertrigen, die

von Dienstgebern als Mieter geschlossen werden, um Dienstnehmern eine Dienst-, Natural-

oder Werkswohnung (§ 1 Abs. 2 Z2 MRG) zur Verfiigung zu stellen.

(7) Sofern die Tat nicht bereits von § 27 Abs. 5 MRG erfasst ist, begeht eine Verwaltungsiiber-

tretung

1. wer als Immobilienmakler oder fiir ihn handelnder Vertreter entgegen Abs. 1, Abs. 3 oder
Abs. 5 eine Provision oder sonstige Leistung vereinbart, fordert oder entgegennimmt,

2. wer als Vermieter oder fiir ihn handelnder Vertreter, als friiherer Mieter oder sonstiger
Dritter entgegen Abs. 5 Leistungen vereinbart, fordert oder entgegennimmt, oder

3. wer es als Immobilienmakler entgegen Abs. 4 unterldsst, einen Maklervertrag schriftlich
oder auf einem anderen dauerhaften Datentréger festzuhalten

und ist in den Fillen der Z1 und Z 2 mit einer Geldstrafe bis 3600 Euro, im Fall der Z 3 mit ei-

ner solchen bis 1500 Euro zu bestrafen.

Il. Ruicktrittsrechte

1. Riicktritt vom Immobiliengeschaft nach § 30a KSchG

Ein Verbraucher (§ 1 KSchG) kann binnen einer Woche seinen Riicktritt erkldren, wenn,

» erseine Vertragserklarung am Tag der erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes
abgegeben hat,

« seine Erklarung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonsti-
gen Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar

« an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum
Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet ist, und dies

» zur Deckung des dringenden Wohnbeddrfnisses des Verbrauchers oder eines nahen
Angehdrigen dienen soll.

Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschrift der Vertrags-
erklarung und eine Riicktrittsbelehrung erhalten hat, d. h. entweder am Tag nach Abgabe
der Vertragserklarung oder, sofern die Zweitschrift samt Riicktrittsbelehrung spater ausge-
handigt worden ist, zu diesem spateren Zeitpunkt. Das Riicktrittsrecht erlischt jedenfalls
spatestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. Die Vereinbarung
eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Riicktrittsfrist nach §30a
KSchG ist unwirksam.

Einean denImmobilienmakler gerichtete Riicktrittserklarung beziiglich eines Immobilien-
geschafts gilt auch fiir einen im Zug der Vertragserklarung geschlossenen Maklervertrag.
Die Erklarung des Riicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Riicktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Riicktrittserklarung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs. 4
KSchG).

2. Das Riicktrittsrecht bei Nichteintritt mageblicher Umsténde (§ 3a KSchG)

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zuriicktreten, wenn
» ohneseine Veranlassung,

« mafgebliche Umstdnde,

e die vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden,

< nicht oderin erheblich geringerem Ausmal? eingetreten sind.

MaRgebliche Umstédnde sind
» die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten,
« steuerrechtliche Vorteile,
« eine 6ffentliche Férderung oder die Aussicht auf einen Kredit.

Die Riicktrittsfrist betragt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintritts fiir den Verbrau-
cher, wenn er tUber dieses Riicktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Riicktrittsrecht en-
det aber jedenfalls einen Monat nach beidseitiger vollstandiger Vertragserfiillung.

Ausnahmen vom Riicktrittsrecht

«  Wissen oder wissen miissen des Verbrauchers lUber den Nichteintritt bei den Vertrags-
verhandlungen.

« Imeinzelnen ausgehandelter Ausschluss des Riicktrittsrechtes (formularmaRig
nicht abdeckbar).

* Angemessene Vertragsanpassung.

Die Erklarung des Riicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Riicktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Rucktrittserklarung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs. 4
KSchG).



	Exposé
	Beschreibung
	Details
	Weitere Fotos
	Lage
	Pläne
	Informationsblatt

	Makler: Chalupa Immobilienvermittlung GmbH
Schottenbastei 6, 1010 Wien
T: +43 1 533 95 45 30, E: office@chalupa.at
	vertreten durch: Komm.-Rat. Ing. Gerda Chalupa


